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A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr. HAIDER. Dr. FRISCHENSCHLAGER , PROBST 
an den Herrn Bundesminister für Finanzen 
betreffend Kulturvereine - Befreiung von der Körperschaftssteuer 

Bekanntlich unterliegen nach geltendem Körperschaftssteuerrecht Kultur
vereine, wie etwa Blasmusikkapellen im ländlichen Raum, einer Steuer
pflicht und sind im Befreiungskatalog der. §§ 5 und 6 KöStG nicht auf- . 
genommen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß es nicht 
im Sinne einer positiven Kulturförderung liegen kann, wenn Kulturvereine, 
die der Erhaltung und Pflege des Brauchtums dienen, körperschaftssteuer
pflichtig sind. Einerseits lassen Länder und Gemeinden diesen Kultur
trägern finanzielle Mittel zukommen, andererseits werden aber deren 
Mittel durch eine steuerliche Belastung wiederüm reduziert. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes
minister für Finanzen die 

A n fra g e 

1. Werden Sie die Möglichkeit einer Befreiung von Kulturvereinen 
von der Körperschaftssteuer im Wege eines Erlasses einer Ober
prüfung unterziehen? 

2. Sofern eine erlaßmäßige Regelung nicht möglich ist, werden Sie einen 
Ministerialentwurf für eine Novelle zum Körperschaftssteuerges~tz 
ausarbeiten lassen, der eine Befreiung von. Kulturvereinen vorsieht? 
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